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Für die Kolleginnen und Kollegen, deren Ar-

beitsplätze weit en�ernt vom Personalratsbü-

ro liegen, gibt es zusätzlich zu obigen Sprech-

zeiten weitere Beratungsmöglichkeiten: 

Im ZOP, in der Mikrobiologie, im Versorgungs-

gebäude und im UBFT stehen wir jeweils ein-

mal im Monat für Fragen, Probleme oder Ge-

spräche zur Verfügung. Insbesondere im UBFT 

gibt es damit an zentraler Stelle ein barriere-

freies und niedrigschwelliges Angebot, das alle 

Beschä/igten nutzen können. 

 

 

Hier noch einmal die Orte und Termine aller dezentra-
len Sprechstunden: 

VER-Gebäude, 
jeder 1. Donnerstag im Monat    

9 - 10 Uhr, Raum 1 G4 429 

 

ZOP 
jeder 1. Dienstag im Monat    

14:30 - 16:00 Uhr, Raum01/B1 315.3 (PDL Büro) 

 

Mikrobiologie, Kreuzbergring 57 
jeder 1. Donnerstag im Monat   

14 - 16 Uhr, Raum Büro D. Hunt 

 

UBFT 
jeder 3. Donnerstag im Monat,    

13 - 15:30 Uhr, Raum 2 C2 420  

So erreichen Sie uns: 

Persönlich: 
Unser Büro befindet sich südlich vom BeAenhaus 2 in dem Bürocontainer,  

Eingang D 

 

Telefonisch: 
Unter  39-66747 

oder  39-12725 

Fax:   39-12620 

Teleli5: 142 

 

Per Email:  

personalrat@med.uni-goeFngen.de 

 

Im Internet: 
www.personalrat.med.uni-goeFngen.de 

 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Der Besuch des Personalrats ist Arbeitszeit. 

 

Bürozeiten des Personalrats: 

Montag 8 - 13 Uhr, Dienstag 13 - 15 Uhr, MiAwoch, 8 - 15 Uhr, 

Donnerstag, 8 - 15 Uhr, Freitag, 8 - 12 Uhr und nach Vereinbarung. 

Dezentrale Sprechzeiten des Personalrats 
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Erdmuthe 
Bach-Reinert 

Vorsitzende 9494   Personalrat            e.bach-reinert@med.uni-

goettingen.de 

Erika Westphal 1.Stellvertr.  4306   Personalrat             e.west@med.uni-goettingen.de 

Hans-Martin 
Gurland 

2.Stellvertr. 66847  Personalrat        h.m.gurland@med.uni-
goettingen.de 

Klaus-Dieter  
Lechte  

3.Stellvertr. 4076  Stabsstelle  
Sicherheitswesen 
u. Umweltschutz  

klaus-dieter.lechte@zvw.uni-
goettingen.de 

Petra Demir 4.Stellvertr. 22031   Personalrat            petra.demir@med.uni-
goettingen.de 

Patricia Ahlbrecht   10182             
8939 

919-2153 HWD G3-61 P.ahlbrecht@med.uni-goettingen 

Julia Eichkorn   22792 
66892 

  Station -4023-; 
Personalrat 

julia.eichkorn@med.uni-
goettingen.de 

Bernd Hennig   14251 919-3115 G3-34  
Betriebstechnik 

bernd.hennig@med.uni-
goettingen.de  

Sabine Karoline 
Homburg 

  22789 
22031 

919-1665 TFM G3-101; 
Personalrat 
 

homburg_g3-101@med.uni-
goettingen.de 

David A. Hunt   5509 
4306 

919-1508 Med. Mikrobiolo-
gie, Personalrat 

dahunt@med.uni-goettingen.de 

Marika Küchler   4326   Personalrat 
 

marika.kuechler@med.uni-
goettingen.de 

Dr. Thomas 
Langbein 

  22762 919-1759 Datenschutzbeauf-
tragter 

thomas.langbein@med.uni-
goettingen.de 

Marco Lumme   66812   G3-332 Infrastruk-
turelle Dienstleist. 
u. Service 

mlumme@med.uni-goettingen.de 

  
Anke Meurer     HWD-Team  

Station 4099 
Psych. 

ameurer@med.uni-goettingen.de 

Heidrun Meyer   9823   G3-12 Kfm. Rech-
nungswesen 

hei.meyer@med.uni-goettingen.de 

Kathrin Rhöse   14134   G3-14 Patienten-
aufnahme und -
abrechnung 

kathrin.rhoese@med.uni-
goettingen.de 

  
Janina Ringe        Klinische Chemie   

Sabine Rudolph   13832 919-2710 G3-33 Infrastrukt. 
Gebäudemanage-
ment 

s.rudolph@med.uni-goettingen.de 

Christina Schäfer   8379 919-1486 ZMK,  
MKG- Chirurgie 

cschaefer@med.uni-goettingen.de 

Christiane Schulz   66393   Personalrat            chr.schulz@med.uni-goettingen 

Olaf Uhde   12540   Personalrat 
 

olaf.uhde@med.uni-goettingen.de 
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Vorwort 

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

 

zum Ende der vierjährigen Amtszeit dieses Personalrats möchte ich dieses 

Vorwort nutzen, um einen Blick zurückzuwerfen auf die zu Ende gehende 

Amtszeit des Personalrats: 

Zwei neue Vorstandsmitglieder, mehrere Wechsel bei den Geschä/sbe-

reichsleitungen, steigende Personalzahlen, wachsende Tochtergesell-

scha/en – immerhin teilweise mit eigenen Betriebsräten …  

Die Hainbergklinik wurde erworben und in Betrieb genommen, die ersten 

Baumaßnahmen, das MRT am Osteingang und der Regenwasserkanal sind 

beendet, das BIN-/DZNE-Gebäude steht kurz vor der FerJgstellung, der 

DZHK-Bau neben dem Vorstandsgebäude wächst sichtbar.  

Die Themen Gesundheit und Arbeitsschutz sind in den Fokus gerückt und 

nehmen auch in diesem Bericht viel Raum ein: Aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken ist das Be-

triebliche Eingliederungsmanagement (BEM), das die bisher üblichen Fehlzeiten- und Krankenrück-

kehrgespräche weitgehend abgelöst hat. Zum Betrieblichen Gesundheitsmanagement (BGM) wurde 

eine Dienstvereinbarung abgeschlossen. Den BrieRopf der UMG sollen zukün/ig das MoAo des BGM 

„Gesund läu/'s rund“ und das Logo des Audits Beruf und Familie ergänzen. 

BGM und das Audit Beruf und Familie – zwei Maßnahmen, die Chancen bieten für die Beschä/igten. 

Dass sie nicht nur PapierJger darstellen, sondern die Unternehmenskultur prägen und wirkliche Ver-

besserungen für die Beschä/igten bringen, muss erst noch bewiesen werden.  

Der PR wird auf Umsetzung dringen, denn „Gute Arbeit“ ist nach wie vor unser Ziel und in vielen Berei-

chen sind wir von guten Arbeitsbedingungen noch weit en�ernt! 

Gute Arbeit und gute Arbeitsbedingungen sind nicht nur notwendig, um die hier arbeitenden Men-

schen gesund zu erhalten und als zufriedene Arbeitnehmer/innen an die UMG zu binden; aArakJve 

Arbeitsbedingungen sind auch notwendig, um Fachkrä/e gewinnen und dauerha/ an der UMG halten 

zu können.  

Für das Vertrauen, das Sie dem Personalrat in den vergangenen Jahren entgegengebracht haben, 

möchte ich mich im Namen aller Personalratsmitglieder herzlich bedanken. Vielleicht zeigen Sie uns 

auch durch eine hohe Wahlbeteiligung bei den Personalratswahlen im April, dass Ihnen eine Vertre-

tung durch den Personalrat wichJg ist. 

Wie üblich finden Sie in diesem He/ Berichte aus der Arbeit des Personalrats im vergangenen Jahr. 

Wir wünschen Ihnen, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, eine interessante Lektüre.  

Über Fragen, Anregungen und KriJk würden wir uns freuen. 

 

Ihre Erdmuthe Bach-Reinert 

 

Erdmuthe Bach-Reinert 
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Hierzu zählen u.a. Einstellungen, Verlängerungen, 

Eingruppierungen usw. Diese müssen dem Perso-

nalrat von der Dienststelle zur MitbesJmmung 

vorgelegt werden, da ohne dessen ZusJmmung 

diese Maßnahmen nicht durchgeführt werden 

dürfen. Das heißt, keine Verlängerung, keine Ein-

stellung ohne ZusJmmung des Personalrates. Je-

de Woche haben wir diese Maßnahmen als Tages-

ordnungspunkt auf der Personalratssitzung, allein 

die Einstellungen und Verlängerungen machten 

2015 über 1500 Maßnahmen aus.  

Damit der Personalrat über diese Maßnahmenflut 

befinden kann, haben wir einen internen Aus-

schuss gebildet, der aus acht PR-Mitgliedern be-

steht. Die Vertrauensfrau der schwerbehinderten 

Menschen nimmt regelmäßig an den Sitzungen 

teil. 

Der Personalia-Ausschuss bereitet die Maßnah-

men für die Personalratssitzung vor, indem er je-

de einzelne auf Vollständigkeit und Einhaltung der 

tariflichen und gesetzlichen Regelungen über-

prü/. O/ sind bereits vorher umfangreiche Re-

cherchen und Nachfragen nöJg, um die jeweilige 

Maßnahme wirklich nachvollziehen und im Aus-

schuss besprechen zu können. 

Zum Beispiel wird für jede Einstellung  - auch 

wenn der Verzicht auf  Ausschreibung beantragt 

wird - eine Auswahlbegründung benöJgt. Es 

kommt nicht selten vor, dass wir in den Bereichen 

nachfragen müssen, weil diese unzureichend ist 

oder sogar ganz fehlt.  

Es kommt auch vor, dass Anträge auf Verlänge-

rung sehr kurzfrisJg beim Personalrat eingehen. 

Dies ist für die befristet Beschä/igten sehr belas-

tend! Müssen sie sich doch drei Monate vor Ende 

des Arbeitsvertrages bei der Agentur für Arbeit 

melden, sonst droht eine Sperre beim Arbeitslo-

sengeld. Die Personalabteilung weist die Betroffe-

nen ausdrücklich schri/lich darauf hin. Es folgen 

Gänge zur Agentur für Arbeit, die Stellensuche 

und die bedrückende Ungewissheit, ob der Ver-

trag verlängert wird oder nicht. Eine Zerreißprobe 

nicht nur für die Betroffenen, sondern auch für ihr 

soziales Umfeld. Und all das womöglich völlig 

überflüssig, weil die Verlängerung des Vertrages 

längst feststeht, die Einrichtungen und Abteilun-

gen aber den Antrag nicht rechtzeiJg auf den 

Weg gebracht haben. 

O/ erfolgt eine Verlängerung kurzfrisJg, weil die 

entsprechenden MiAel noch nicht zur Verfügung 

stehen. Insbesondere triZ dies bei Forschungs-

projekten und bei DriAmiAelfinanzierung zu. Be-

sonders die Kolleginnen und Kollegen aus diesem 

Bereich stehen manchmal über Jahrzehnte immer 

wieder vor der Frage, ob und wie es für sie an der 

UMG weitergeht. Da muss aus unserer Sicht drin-

gend etwas passieren!  

Hierzu ein Überblick über die gesamten im Jahr 

2015 behandelten personellen Maßnahmen: 

„Personelle Maßnahmen“ 

Personelle Maßnahmen 2012-2015 
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Altersstruktur der Beschä5igten in der UMG 
Die Altersstruktur hat sich natürlich insgesamt in 

den letzten Jahren nicht wesentlich geändert. Es 

bleibt die geringe Anzahl um MiAe Dreißig und der 

große Anteil um die Fünfzig, der sich immer weiter 

auf das Rentenalter zu bewegt. Glücklicherweise 

hat aber inzwischen wieder ein Au[au des Perso-

nals um die MiAe Zwanzig staAgefunden. Auffällig 

ist, dass die ‚Kerbe‘ bei den Frauen sehr viel deutli-

cher  ausgeprägt und nicht proporJonal zu der der 

Männer ist, was darauf zurückzuführen sein könn-

te, dass während der Konsolidierungsphase insbe-

sondere die befristeten Verträge von Frauen nicht 

verlängert wurden. 

Altersstruktur der UMG 2015 
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Generell hat der Vorstand das Recht und die 

Pflicht, die Ordnung in der UMG zu wahren und 

kann laut Niedersächsischem Hochschulgesetz

(NHG) eine Hausordnung für ein geregeltes Mitei-

nander erlassen. Da in einer Haus-

ordnung der UMG aber auch Ver-

haltensregeln für die Beschä/igten 

festgeschrieben werden, ist der 

Personalrat hier zu beteiligen. 

Nach unserer Ablehnung der neu-

en Hausordnung wegen grundge-

setzwidriger BesJmmungen und 

anderer für den PR inakzeptabler 

Formulierungen, konnten wir in 

einem Folgetermin noch einige 

wichJge Änderungen einfließen 

lassen. Dennoch ist die achtseiJge 

Hausordnung nach wie vor von einer weitgehend 

formal-jurisJschem Sprache geprägt, welche für 

einen Großteil der UMG-Beschä/igten und sicher 

auch für unsere PaJentInnen und BesucherInnen 

nicht verständlich ist. Kurzum, es ist ein sehr sper-

riges Papier geworden, welches nicht unbedingt 

zum Lesen einlädt. Schade, denn das Einhalten 

einer gut leserlichen Hausordnung 

fiele sicher allen Beteiligten leich-

ter. 

Immerhin sollten „Kurzversionen“ 

in einer leicht verständlichen Spra-

che veröffentlicht werden. Doch 

hängen in den Eingangsbereichen 

des Hauses leider noch immer die 

2008 erlassenen Fassungen. 

Am 26. August 2015 trat die neue 

Hausordnung durch die Veröffent-

lichung in den Amtlichen MiAei-

lungen der Universität in Kra/. 

Bleibt zu hoffen, dass die „Kurzversionen“ an den 

Eingängen nicht zu lange auf sich warten lassen. 

Aber nach wie vor gilt: Sie lohnen sich für die Be-

schä/igten, weil nur so zwischen Personalrat und 

Dienststelle Regelungen verbindlich festgeschrie-

ben werden können, die nicht gesetzlich oder per 

Tarifvertrag geregelt sind! 

Im Jahre 2015 hat der Perso-

nalrat hier wieder einiges zu 

tun gehabt. Die im letzten 

TäJgkeitsbericht schon er-

wähnte Dienstvereinbarung 

für die Einführung einer 

elektronischen PaJentenakte in der Augenklinik 

ist miAlerweile unterschrieben. Die Dienstverein-

barungen zum „Betrieblichen Eingliederungsma-

nagement“ (BEM), zur Telearbeit und die Rege-

lungsabrede zum IDM (s. auch gesonderte ArJkel 

zu diesen Themen) wurden in gegenseiJgem Ein-

vernehmen zwischen Dienststelle und Personalrat 

verlängert. Dies war weitgehend unproblemaJsch 

und relaJv zügig abzuarbeiten.  

Erheblich aufwändiger und kontroverser gestalten 

sich dagegen die Verhandlungen zu einer         

Rahmen-Dienstvereinbarung „Arbeitszeit“.  

Hier dauerte es doch etwas, der Dienststelle ver-

ständlich zu machen, was der Personalrat mit ei-

ner solchen Rahmen-DV eigentlich erreichen 

möchte, siehe den gesonderten ArJkel zu diesem 

Thema.  

Weniger problemaJsch 

wird die zweite Rahmen-

DV sein, die wegen 

„Überalterung“ dringend 

„renoviert“ werden muss. 

Hier geht es um Regeln 

zur Einführung von EDV-Systemen. Die bestehen-

de Vereinbarung ist 2015 volljährig geworden (18! 

Jahre) und deckt viele FaceAen dieses Themas 

nicht mehr adäquat ab. 

Erste Sondierungen gibt es auch zu den Dienstver-

einbarungen „Sucht“ und „ZutriA“, die ebenfalls 

überarbeitet werden müssen.  

Eine vollständige Liste aller für die UMG gelten-

den Dienstvereinbarungen findet sich auf den PR-

Web-Seiten unter  

hAp://www.personalrat.med.uni-goeFngen.de/

html/vereinbarungen.html.  

Dienstvereinbarungen - immer noch ein mühsames Unterfangen 

Neue Hausordnung-Was lange währt, wird endlich gut? 

Quelle: hAp://www.personal.med.uni-rostock. 
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Beratung und Unterstützung von Beschä5igten 

… zählen zu den wesentlichen Aufgaben eines 

Personalrats und nehmen entsprechend einen 

großen Teil der täglichen Arbeit ein. 

An den HaupAhemen, zu denen Beschä/igte Rat 

oder einfach nur InformaJon suchen, hat sich in 

der vergangenen Amtsperiode 

nichts Wesentliches geändert: 

Fragen zur Dienstplangestal-

tung, zum Holen aus dem Frei, 

zur Eingruppierung, Überlas-

tung, Urlaub, Überstunden 

etc. und nicht zuletzt zwi-

schenmenschliche Konflikte 

lassen die Beschä/igten Rat 

beim Personalrat suchen. 

 

Der Weg zum Personalrat 

steht jeder/m Beschä/igten offen. Während der 

Bürozeiten sind „spontane“ Besuche jederzeit 

möglich, eine telefonische Terminabsprache ist 

allerdings zu empfehlen. Zusätzlich zu unseren 

regulären Sprechzeiten im „PR-Container“ bieten 

wir auch nach wie vor die dezentralen Sprechzei-

ten an. Die genauen Zeiten und Orte können Sie 

der Seite 3 in diesem TäJgkeitsbericht entneh-

men. 

Ebenso begleiten wir Beschä/igte zu anlassbezo-

genen Gesprächen mit Vorgesetzten, denn jede/r 

Beschä/igte hat das Recht, VertreterInnen des 

Personalrats zu derarJgen Gesprächen hinzuzu-

ziehen. Es ist aus unserer Sicht sogar dringend an-

zuraten, insbesondere KriJk-

und Fehlzeitengespräche nicht 

allein zu führen. Um von der 

Möglichkeit der Begleitung 

durch ein Personalratsmitglied 

Gebrauch machen zu können, 

ist eine rechtzeiJge 

„Einladung“ zu einem solchen 

Gespräch mit Nennung des 

Anlasses Voraussetzung. 

 

Sollte Ihr/e Vorgesetzte/r Sie 

mit einem solchen Gespräch kurzfrisJg 

„überfallen“, so lassen Sie sich den Grund für das 

Gespräch nennen und teilen Sie mit, dass Sie sich 

Begleitung durch den Personalrat holen möchten 

und entsprechend der Termin vereinbart werden 

muss. Fehlzeiten- und KriJkgespräche mit einer 

Einladungsfrist von wenigen Stunden zeugen von 

einem schlechten FührungssJl. 

Seit 2012 sind die Mitarbeiter des IKTD staA mit 

Piepern mit mobilen „Erfassungsgeräten“ ausge-

staAet und ihr Einsatz wird EDV-gestützt gesteu-

ert. Damit dies nicht zu unzulässigen Verhaltens-

kontrollen führt, wurde der Einsatz dieser So/-

ware in einer Dienstvereinbarung geregelt. Nach 

Auskun/ der zuständigen Vorgesetzten hat sich 

das System bewährt. 

Bereits seit mehr als einem Jahr ist geplant, den 

Einsatz der So/ware auch auf die Transporte in-

nerhalb des ZOP und auf das Team für die Scheu-

er-Wisch-DesinfekJon auszuweiten. Dafür ist eine 

Erweiterung der bestehenden DV erforderlich. 

Wie 2012 schon ist dieses Vorhaben dadurch et-

was komplizierter, dass Kollegen sowohl der UMG 

als auch der Klinikservice GmbH betroffen sind. 

Nachdem der Personalrat erste Entwürfe für die 

geplanten Abläufe erhalten haAe, wurden zahlrei-

che noch ungeklärte Fragen in mehreren Gesprä-

chen zwischen Personalrat, Dienststelle und Be-

triebsrat der KSG erörtert, ohne dass alle offenen 

Punkte geklärt werden konnten. 

Seit mehreren Monaten ruht das Verfahren. 

Transportlogis�k 



10 

…kosten Arbeitszeit 

Neue oder geänderte Arbeitszeiten dürfen erst 

eingeführt werden, wenn das MitbesJmmungs-

verfahren durch den Personalrat abgeschlossen 

ist. 

2015 haben wir 65 MitbesJmmungsanträge erhal-

ten, die sich auf neue oder geänderte Arbeitszei-

ten, auf Überstunden oder Mehrarbeit bezogen. 

Innerhalb einer Frist von 14 Tagen muss dann ge-

prü/ werden, ob diese neuen 

Zeiten Gesetzen, Tarifverträ-

gen und verschiedenen ande-

ren Rechtsnormen entspre-

chen. 

Mindestens genauso wichJg 

ist die Frage, ob die neuen 

oder geänderten Arbeitszei-

ten „funkJonieren“, d.h. ob 

sie sozialverträglich sind, die 

Beschä/igten nicht über Ge-

bühr belasten, ob die Arbeit mit den neuen Zeiten 

zu schaffen ist oder ob Mehrarbeits- und Über-

stunden vorprogrammiert sind. Diese Fragen sind 

o/ schwerer zu beantworten als die danach, ob 

sie geltendem Recht entsprechen. 

Einige der 65 Arbeitszeitmaßnahmen waren in 

jeder Hinsicht problemlos, wurden teilweise von 

den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ge-

wünscht, versJeßen nicht gegen die einschlägigen 

BesJmmungen. Andere Arbeitszeiten haAen es in 

sich. 

Ein kriJscher Punkt ist immer noch die Beantra-

gung von Mehrarbeits- und Überstunden. Sind 

diese Stunden vorhersehbar sind sie mitbesJm-

mungspflichJg! Wenn sie unvorhersehbar sind, 

müssen die dem Personalrat 

unverzüglich nachträglich 

angezeigt werden!  

Das scheint sich noch nicht 

überall herumgesprochen zu 

haben. Während es in eini-

gen Bereichen ganz gut 

klappt, fallen zwei große Be-

rufsgruppen negaJv auf: 

Ärztlicher Dienst und Pflege-

dienst. Für diese beiden Be-

rufsgruppen wurden 2015 keine unvorhersehba-

ren Überstunden und Mehrarbeit angezeigt, ge-

schweige denn ein MitbesJmmungsantrag für 

vorhersehbare Stunden gestellt - ein Zustand, der 

inakzeptabel ist. 

Wie im letzten TäJgkeitsbericht angekündigt, hat 

der Personalrat die Dienststelle aufgefordert, eine 

Rahmen-DV zur Arbeitszeit und Dienstplangestal-

tung abzuschließen. Bedingt durch den Wechsel 

an der Spitze der Personalabteilung kam es zu-

nächst nur zu Sondierungsgesprächen und insge-

samt zu einer zeitlichen Verzögerung. MiAlerweile 

haben die ersten Verhandlungsrunden staAgefun-

den, zu denen der Personalrat einen Rechtsanwalt 

hinzugezogen hat. 

Inhaltlich waren diese Verhandlungen besonders 

zu Beginn schwierig, da die Dienststelle anfangs 

die Notwendigkeit einer solchen Vereinbarung 

nicht so richJg einsah. MiAlerweile besteht Einig-

keit, dass eine solche DV notwendig ist. 

Wenn die schönen Ziele, für die sich die UMG im 

Audit Beruf und Familie zerJfizieren ließ, nicht 

nur auf dem Papier stehen sollen, müssen ver-

bindliche Vereinbarungen zu Arbeitszeiten ge-

schlossen werden. Bei der Festlegung dieser Re-

gelungen müssen die Interessen und die Bedürf-

nisse der Beschä/igten genauso wichJg genom-

men und genauso gewichtet werden wie die be-

trieblichen Erfordernisse. 

Unabdingbar dafür ist ein Maximum an Verläss-

lichkeit von Arbeitszeiten und Dienstplänen. Da-

her strebt der Personalrat in der Rahmen-DV an, 

dass die Abteilungen und Bereiche verpflichtet 

werden, ein Ausfallmanagement für kurzfrisJgen 

Personalausfall einzuführen. 

Wie das dann genau aussehen wird, muss nach 
(Fortsetzung auf Seite 11) 

Rahmen-Dienstvereinbarung Arbeitszeit 

Arbeitszeiten 
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Abschluss der Rahmen-DV mit den einzelnen Be-

reichen vereinbart werden. Bei den völlig unter-

schiedlichen Bedürfnissen der einzelnen Bereiche 

und der dort täJgen Menschen ist es nicht mög-

lich, eine Regelung zu finden, die für alle Berei-

che passt. Diese zukün/igen Bereichs-

Verhandlungen werden dann wirklich schwierig, 

denn da geht es sodann um das liebe Geld. Zum 

Nulltarif wird ein Ausfallmanagement nicht zu 

haben sein, egal wie es aussieht. 

Noch verhandeln wir über die Rahmen-DV und 

liegen trotz einiger FortschriAe selbst bei dieser 

Rahmen-DV noch in einigen Punkten erheblich 

auseinander. 

Kinderbetreuung 

 

In allen Belangen der Kinderbetreuung ist der Per-

sonalrat im Rahmen der MitbesJmmung zu betei-

ligen.  

Hauptaugenmerk liegt dabei auf der betrieblichen 

KindertagesstäAe (KiTa), die 

mit der Betreuung von ca. 

155 Kindern in der Zeit zwi-

schen 6:00 und 18:00 Uhr 

den größten Anteil aus-

macht.  

Bei allen Fragen der Organi-

saJon und von Regelungen, 

die unsere UMG KiTa be-

treffen, wie z.B. bei Beiträ-

gen und Öffnungszeiten, 

bringt der PR die Interessen 

der Beschä/igten und – da, 

wo sie nicht direkt über den 

Elternbeirat einbezogen 

werden – der Eltern ein. 

So wirkt er auch mit bei der Vergabe der Plätze 

durch die KiTa-Konferenz. Leider kann unsere KiTa 

nicht alle angemeldeten Kinder aufnehmen, gera-

de im Kleinkind- und Kindergartenbereich über-

steigen die Anmeldungen die Zahl der vorhande-

nen Plätze um ein Vielfaches.  

Aus diesem Grund ist die Anwendung der in der 

KiTa-Ordnung festgelegten Kriterien für die Verga-

be der KiTa-Plätze unbedingt erforderlich. 

Neben dem KiTa-Angebot gibt es weitere Angebo-

te zur Kinderbetreuung, die 

durch das Gleichstellungsbü-

ro iniJiert wurden, so z.B. 

ein Ferienbetreuungspro-

gramm und das Programm 

zur Kinderbetreuung in Not- 

und Randzeiten, das auf 30 

Plätze erweitert wurde.  

Sollten Sie Interesse oder 

Fragen zu diesen Angeboten 

haben, wenden Sie sich biAe 

an das Gleichstellungsbüro. 

 

Unsere Aufgabe als Perso-

nalrat besteht darin, darauf 

zu achten, dass die Angebo-

te zur Kinderbetreuung allen Beschä/igten, die 

darauf angewiesen sind, gleichermaßen offen ste-

hen, dass bei der Vergabe von Plätzen auch sozia-

le Kriterien beachtet werden und dass die Verein-

barkeit von Beruf und Familie gefördert wird. 
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Audit „berufundfamilie“ 

Ein Sprung in Richtung „familienfreundlicher Be-

trieb“ ist gelungen: 

Seit 1. November 2015 trägt die UMG das Logo 

des Audits berufundfamilie. In einem rund einjäh-

rigen Prozess wurden unter Beteiligung aller Sta-

tusgruppen unterschiedlicher Bereiche, dem Per-

sonalrat und dem Vorstand 16 Ziele und über 50 

Maßnahmen in acht Handlungsfeldern entwi-

ckelt und formuliert, die in den nächsten drei 

Jahren umgesetzt werden müssen. Die Koordina-

Jon dieses Prozesses übernimmt die Gleichstel-

lungsbeau/ragte der UMG, Frau Anja Lipschik, 

die dieses Projekt auch angestoßen haAe. 

 

Doch worum geht es bei dem Audit?  
Das Audit ist ein strategisches ManagemenJnstru-

ment, das der Verbesserung der Vereinbarkeit 

von Beruf und Familie und der Umsetzung einer 

nachhalJgen familienbewussten PersonalpoliJk 

dienen soll. Es setzt auf verschiedenen Ebenen an: 

Es geht sowohl um Arbeitsbedingungen, wie Ar-

beitszeit, ArbeitsorganisaJon und Arbeitsort, als 

auch um Führung und Personalentwicklung, aber 

auch um die Verankerung des Themas in der UMG 

durch InformaJon und KommunikaJon  

Nach der Entwicklung von Zielen und Maßnahmen 

geht es nun im nächsten SchriA um die Umset-

zung, d.h. darum, die Handlungsfelder, die sich 

aufgetan haben, zu „beackern“. Hierbei handelt 

es sich um einen fortlaufenden Prozess, in dem 

immer wieder überprü/ werden wird, wie gut die 

UMG beim Beackern der Handlungsfelder voran-

kommt und ob die Mühen für die Beschä/igten, 

aber auch für die UMG insgesamt Früchte tragen.  

 
Und was hat der Personalrat damit zu tun? 
Da der Personalrat das Audit als Chance sieht, 

über die mit dem Vorstand abgeschlossenen Ziel-

vereinbarungen und Maßnahmen, dem Ziel „ fa-

milienfreundlicher Betrieb“ näher zu kommen 

und damit zur Verbesserungen der Arbeitsbedin-

gungen der Beschä/igten beizutragen, hat der 

Personalrat das Audit gerne unterstützt.  

Nun wird es darauf ankommen, wie die 

„Willensbekundungen“ mit konkreten Inhalten 

gefüllt werden und ob die Umsetzung erfolgt, 

auch wenn Maßnahmen auf Widerstände stoßen 

oder Geld kosten. Hier wird der Personalrat die 

Umsetzung sehr aufmerksam verfolgen und auf 

Einhaltung der „Versprechungen“ dringen. 

 

Für die Kolleginnen und Kollegen, die sich in den 

wohlverdienten Ruhestand verabschiedet haben, 

fand im August erstmalig die Veranstaltung „Auf 

ein Wiederse-

hen!“ staA. Die 

Idee zu einer sol-

chen Veranstal-

tung ist aus dem 

Ehemaligen-

Netzwerk entstan-

den, das vor Jahren durch den PR iniJiert wurde 

und das einmal im Monat zusammenkommt. 

Ca. 40 Ehemalige waren der Einladung durch Vor-

stand und Personalrat gefolgt. Nach Grußworten 

seitens des Personalrats und des Sprechers des 

Vorstands, Herrn  Prof. Kroemer, erläuterte ein 

Mitglied des Ehemaligen-Netzwerks die Einsatz-

möglichkeiten für 

Ehemalige und wie 

man sich der Gruppe 

anschließen könne. Es 

bestand Einigkeit, 

dass sich die Ehemali-

gen-Veranstaltung im 

„UMG-Jahreskalenders“ etablieren sollte. MiAler-

weile laufen bereits die Planungen für die zweite 

Auflage von „Auf ein Wiedersehen!“ im April 

2016. 

„Auf ein Wiedersehen!“ - Abschiedsveranstaltung für ehemalige Beschä5igte 



13 

 Arbeits-und Gesundheitsschutz 

Auch im Jahr 2015 war der Arbeits- und Gesund-

heitsschutz ein Schwerpunkt der Personalratsar-

beit, weshalb wir im PR einen internen Arbeits-
schutzausschuss (ASIA) haben, der alle Themen 

rund um den Arbeitsschutz behandelt und für die 

anderen Personalratsmitglieder vorbereitet. Die 

Mitglieder dieses Ausschusses sind auch bei den 

sicherheitstechnischen Begehungen dabei. Wir 

haAen im Jahr 2015 nahezu eine Verdopplung 

dieser Begehungen, was viel Zeit in Anspruch 

nahm. Einer der Gründe war sicher die hohe Prä-

senz des Gewerbeaufsichtsamtes in der UMG. 

Im Arbeitsschutzausschuss der UMG (ASA) sitzen 

wir einmal im Quartal mit dem Vorstand, dem 

Baumanagement, der Schwerbehindertenvertre-

tung, den Stabsstellen Betriebsärztlicher Dienst 

und Arbeitssicherheit/Umweltschutz und dem 

Sprecher der Sicherheitsbeau/ragten zusammen 

und erörtern übergeordnete Fragen des Arbeits-

schutzes. Daneben beteiligen wir uns an verschie-

denen Projektgruppen, wie z.B. der zur Übertra-

gung der Unternehmerpflichten im Arbeitsschutz. 

Es ist viel Bewegung in diesem Bereich. Mehr und 

mehr verlagert sich der Fokus von der reinen Ar-

beitssicherheit zu einem weiter gefassten Ar-

beitsschutzbegriff. Mehr und mehr werden Ver-

letzungen und körperliche Beanspruchungen von 

stressbedingten Erkrankungen abgelöst, ein Zei-

chen der zunehmenden Bedeutung der psychi-

schen Belastungen in der Arbeitswelt. 

 

Wie beurteilt man die psychische Belastung? 

Welche Maßnahmen zur PrävenJon sind erfor-

derlich? Wie schaZ man Rahmenbedingungen 

der Arbeit, unter denen Beschä/igte gesund blei-

ben? 

Hier gibt es eine SchniAstelle zum Betrieblichen 

Gesundheitsmanagement, aber auch zu verschie-

denen anderen Feldern der Personalratsarbeit. 

Der hohe Druck, der durch Arbeitsverdichtung 

entsteht, führt schnell in die Krise, wenn die Ar-

beit nicht mehr zu bewälJgen ist und der Stress 

„mit nach Hause genommen“ wird. Das Verwi-

schen der Grenzen zwi-

schen der eigentlichen Ar-

beit – und nur für die wird 

man bezahlt—und der Frei-

zeit, die einem tatsächlich 

immer noch selbst gehören 

sollte, ist sicher nicht ge-

sund. Das ist einerseits 

durch verlässliche Arbeits-

zeitregelungen zu beein-

flussen, andererseits aber 

auch durch eine einge-

schränkte Nutzung moder-

ner Medien. Die Gefähr-

dungsbeurteilung wird in 

diesem Jahr 20 Jahre alt. Es ist zwar in der UMG 

in den letzten Jahren schon viel passiert, aber 

nicht überall und teilweise noch nicht genug. Ins-

besondere die „Gefährdungsbeurteilung Psychi-
sche Belastungen“ steckt noch in den Kinder-

schuhen. Da aber das Gewerbeaufsichtsamt 

(GAA) auch diese erwartet, besteht Handlungsbe-

darf.  

 
 

Begehungen 2015 
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Die in der Pflege bekannten Gefährdungs- bzw.- 
Überlastungsmeldungen sollen dem Arbeitgeber 

Gefährdungen von Kolleginnen und Kollegen, von 

DriAen (z.B. PaJenten) aber auch Gefährdungen 

der eigenen Gesundheit anzeigen und Abhilfe ein-

fordern. 

Aus unserer Sicht müssten dieses Instrument viel 

mehr Beschä/igte nutzen. Personalmangel bei 

ständig steigendem ArbeitsauRommen ist doch 

fast überall ein Thema - nicht nur in der Pflege. 

Dort gibt es zwar ein Konzept zum Umgang mit 

diesen Meldungen, aber so richJg zufrieden sind 

die Kolleginnen damit auch nicht.  

Das Wesentliche ist jedoch, die Vorgesetzten zu 

informieren, wenn die anfallende Arbeit nicht 

mehr ohne Risiken geleistet werden kann. Die Or-

ganisaJonsverantwortung liegt bei den Vorge-

setzten. 

Eine Gefährdungsmeldung dient also der persönli-

chen Absicherung und der InformaJon der Vorge-

setzten mit der Aufforderung „etwas zu unterneh-

men“. Arbeitnehmer sind sogar in der Pflicht den 

Arbeitgeber auf derarJge Missstände hinzuwei-

sen. Die Rechtsgrundlage hierzu ergibt sich insbe-

sondere aus den arbeitsvertraglichen Neben-

pflichten (§611 BGB und §§241 Abs.2, 242 BGB). 

Danach sind Arbeitnehmer unter anderem ver-

pflichtet, den Arbeitgeber vor drohenden oder 

vorhersehbaren Schäden zu bewahren bzw. vor 

deren EintriA zu warnen. Darüber hinaus konkre-

Jsiert das Arbeitsschutzgesetz (ArSchG) die Ne-

benpflichten hinsichtlich des Arbeits- und Ge-

sundheitsschutzes. (§§15, 16 ArbSchG). 

 

Damit der Personalrat - aber auch der Vorstand -

mitbekommt „wo es brennt“, sollten Sie auch im-

mer eine Kopie der Überlast- bzw. Gefährdungs-

anzeige an den Personalrat senden Klagen allein 

hil/ wenig! 

Nur, wenn der Personalrat von berechJgten Be-

schwerden der Beschä/igten Kenntnis hat, kann 

er seinem gesetzlichen Au/rag nachkommen, die-

sen nachzugehen und auf Abhilfe zu dringen. 
 

Gefährdungsanzeigen 

Arbeitsunfälle 
Eigentlich müssten Gefährdungsanzeigen ähnlich 

wichJg genommen werden wie eine Unfallanzei-
ge, geht es doch darum, prävenJv täJg zu wer-

den. Mit den Unfallanzeigen beschä/igen wir uns 

natürlich auch. Nicht berücksichJgt sind 

„kleinere“ Verletzungen, die nur ins Verbandbuch 

eingetragen werden müssen. Auch das ist aber 

wichJg, falls Spä�olgen au/reten und der gesetz-

liche Unfallversicherer (bei uns die Landesunfall-

kasse - LUK) nachfragt. 

Neben den Wegeunfällen auf dem Weg zur oder 

von der Arbeit, auf die wir wenig Einfluss haben, 

gibt es noch die „echten“ Arbeitsunfälle. Diese 

sind ganz unterschiedlich in Art, Schwere und Ur-

sache, aber auch die Folgen sind sehr unter-

schiedlich. Insgesamt waren es im letzten Jahr im-

merhin fast Hundert und jeder einzelne davon ist 

natürlich einer zu viel.  

 

Wir haben uns 

da, wo wir 

Handlungsbe-

darf gesehen 

haben, für Ver-

besserungen 

eingesetzt und 

hoffen damit 

zu einer weite-

ren RedukJon 

von Unfällen 

beigetragen zu 

haben. 

Unfälle 2015 

Gefährdungsanzeigen 2012-2015 im Vergleich 
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Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) 

Elektronische Personalakte  

Seit Anfang 2014 erfolgt die Führung der Perso-

nalakten elektronisch. In einer Dienstvereinba-

rung ist u.a. geregelt, wie mit den erhobenen Da-

ten umzugehen 

ist, unter welchen 

Bedingungen Ver-

änderungen (z.B. 

auch Löschungen) 

in der Personalak-

te vorgenommen 

werden, wie diese 

dokumenJert 

werden und wie 

das Recht der Beschä/igten auf Einsichtnahme in 

ihre elektronische Personalakte realisiert wird.  

Bisher bleiben vorhandene Personalakten unver-

ändert bestehen; lediglich neue Dokumente und 

entsprechend natürlich auch kompleA neue Akten 

werden digital angelegt und abgespeichert.  

Eine Digitalisierung der bereits bestehenden 

„alten“ Akten ist jedoch geplant, um die Arbeits-

abläufe in der Personalabteilung zu vereinheitli-

chen, doch ziehen sich die Vorbereitungen dazu in 

die Länge. 

Es haben bereits mehrere Gespräche mit dem 

Personalrat staAgefunden. Abläufe und Prozesse 

und manche rechtliche Fragestellung müssen vor-

ab geklärt werden, u.a. auch, ob und unter wel-

chen Bedingungen hier ein externer Dienstleister 

einbezogen werden darf. 

Erst wenn alles geklärt ist, wird dann - als Voraus-

setzung zur Durchführung der Digitalisierung der 

Personalakten – eine entsprechende Änderung 

der bestehenden Dienstvereinbarung verhandelt 

werden.  

Bereits seit 2004 besteht für die Arbeitgeber die 

gesetzliche Pflicht, allen Beschä/igten, die inner-

halb eines Jahres mehr als sechs Wochen arbeits-

unfähig waren, ein Betriebliches Eingliederungs-

management anzubieten. Die Teilnahme an dieser 

Wiedereingliederung in das Arbeitsleben in einem 

strukturierten Verfahren ist freiwillig!  

Die UMG bietet ihren Beschä/igten seit 2012 ein 

BEM an. Geregelt ist dieses Verfahren in einer 

Dienstvereinbarung. 

Der Personalrat ist sowohl im Arbeitskreis BEM – 

mit zwei Personen – vertreten als auch in den ein-

zelnen BEM-Verfahren. Im Jahr 2015 hat der Per-

sonalrat 132 BEM Verfahren begleitet. 

Ergänzend  gab es reichlich Anfragen   und Bera-

tungsgespräche, die von Personalratsmitgliedern 

zum Thema Betriebliches Eingliederungsmanage-

ment geführt wurden. Das bedeutet insgesamt 

fast 300 Gespräche unter Beteiligung von Perso-

nalratsmitgliedern mit einer Dauer zwischen 20 

Minuten und einer Stunde. 

Der Arbeitskreis BEM begleitet die Durchführung 

des BEM und ist gerade dabei, das Verfahren wei-

terzuentwickeln. Das Verfahren, so wie es bisher 

läu/, hat sich zwar bewährt, dennoch sind – allein 

schon aufgrund des Umfangs dieser Aufgabe – 

Veränderungen erforderlich. Diese werden im AK 

BEM besprochen und im Personalrat ausführlich 

beraten. WichJg ist uns als Personalrat, dass die 

bestmöglichen Voraussetzungen geschaffen wer-

den, um die Gesundheit und die Arbeits- und Be-

schä/igungsfähigkeit der betroffenen Beschä/ig-

ten zu erhalten und zu fördern.  

Die zurzeit beratenen Änderungen des Verfahrens 

werden nach Abschluss in eine geänderte 

Dienstvereinbarung einfließen. 

Quelle: www.uni-due.de/ 

 

Quelle: wu.ac.at 
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Bereits Anfang der 1990er Jahre wurde die Sucht-

beratung in der Universität GöFngen aufgebaut. 

MiAlerweile ist die betriebliche SuchtprävenJon 

und Suchthilfe in unserem Betrieb fest etabliert. 

Seit dem 01.April 2015 ist Frau Ilona Carl als 

„neue“ Suchtbeau/ragte für die Universität und 

die UMG täJg. 

Im Rahmen der Neubesetzung der 

Stelle der Suchtbeau/ragten tagte 

der Arbeitskreis Sucht, dem Ver-

treter der Personalräte von Uni 

und UMG, die Suchtbeau/ragte, 

Vertreter beider Dienststellen und 

der Betriebsärztliche Dienst ange-

hören, wesentlich häufiger als in 

den Jahren zuvor. HaupAhemen im 

vergangenen Jahr waren insbeson-

dere die Etablierung und Bekannt-

machung der neuen Suchtbe-

au/ragten durch Öffentlichkeitsar-

beit und Darstellung der Suchtprä-

venJon im Betrieb. 

Außerdem wurde die Dienstvereinbarung aus dem 

Jahre 1996, die den Umgang mit Beschä/igten re-

gelt, bei denen eine SuchtproblemaJk vorliegt, 

kriJsch in Augenschein genommen. Diese hat sich 

in den vergangenen 20 Jahren sehr bewährt, den-

noch sind einige Änderungen erforderlich. Auf-

grund dessen ist vorgesehen, die Dienstvereinba-

rung - Sucht sprachlich und inhaltlich zu überar-

beiten und sie noch im Jahr 2016 in aktualisierter 

Form abzuschließen. 

Sobald wir ein Ergebnis haben, werden wir dar-

über berichten. 

Die derzeiJge Dienstvereinbarung beinhaltet ei-

nen Stufenplan zum Umgang mit Beschä/igten, 

bei denen eine SuchtproblemaJk vorliegt.  

Dieser Plan regelt genau, welche Gespräche in Ab-

hängigkeit von der jeweiligen Eska-

laJonsstufe mit welchen Beteilig-

ten geführt werden und welche 

Konsequenzen bei Nichteinhaltung 

der getroffenen Verabredungen 

erfolgen.  

In allen Gesprächen nach der 

Suchtvereinbarung ist ein PR-

Mitglied vertreten, so auch in etli-

chen Gesprächen im Jahr 2015. 

Alle Führungskrä/e übernehmen 

eine besondere Verantwortung im 

Umgang mit dem Thema Sucht und 

zum Umgang mit SuchtmiAeln! Ent-

sprechend werden jedes Jahr Schu-

lungsmaßnahmen im Rahmen der Führungskrä/e-

entwicklung angeboten. 

 

Wer mehr zu diesem The-

ma wissen möchte, Unter-

stützung benöJgt oder ei-

nen Rat braucht, kann sich 

jederzeit vertrauensvoll an 

unsere Suchtberaterin Frau 

Carl wenden. 

Suchthilfe und Suchtpräven�on 

Quelle: ls-suchtgefahren-la.de 

Jedes Jahr gibt es Gesetzesände-

rungen oder Gerichtsurteile, die die 

Arbeit des Personalrats betreffen. 

Hier gilt es, immer auf dem aktuel-

len Stand zu sein und die Neuerun-

gen zu beachten und ggf. zu nut-

zen. 

Wenn Gesetze geändert werden 

sollen, die unmiAelbaren Einfluss auf die UMG 

und/oder die TäJgkeit des Personalrats haben, 

müssen wir uns rechtzeiJg mit diesen Gesetzes-

vorhaben befassen, um unsere Vor-

schläge ins Gesetzgebungsverfah-

ren einbringen zu können.  

 

Zum Teil sind dafür „offizielle“ An-

hörungen des Personalrats vorge-

sehen, zum Teil muss der Personal-

rat sehen, wie und wo er Einfluss 

nehmen kann. In diesem Zusammenhang ist auch 

der Kontakt mit PoliJkerinnen und PoliJkern be-

sonders wichJg. 

Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge und Co.  

Quelle: landkreis-heidenheim.de 

Quelle: Pressestelle UNI 
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Wie im Jahr 2014 hat sich der Personalrat auch im 

vergangenen Jahr vor allem mit der Novellierung 

des Niedersächsischen Personalvertretungsgeset-

zes (NPersVG) befasst. Dieses Gesetz ist die 

Grundlage unserer Arbeit, es regelt Rechte und 

Pflichten und damit die Handlungsspielräume der 

Personalvertretung. Daher beschloss der Personal-

rat im Mai eine Stellungnahme zum vorliegenden 

– als nicht ausreichend angesehenen - Gesetzent-

wurf abzugeben, die an Landtagsabgeordnete, 

FrakJonen und Hauptpersonalrat sowie die Ge-

werkscha/en geleitet wurde. In dieser Stellung-

nahme, die von einer AG des Personalrats erarbei-

tet wurde, formulierten wir zu-

sätzliche Anforderungen zu 

dem bis dahin vorgelegten Ge-

setzentwurf. 

Im Dezember wurden die Ände-

rungen des NPersVG vom Land-

tag beschlossen.  

 

Einige für unsere Beschä/igten bedeutsame Ände-

rungen seien hier kurz zusammengestellt: 

• Wahlrecht bei den Personalratswahlen für 

an Tochtergesellscha/en gestellte Be-

schä/igte 

• Erweiterte InformaJonsrechte für den PR 

durch die Bildung eines Wirtscha/saus-

schusses 

• MitbesJmmung über die Anwendung von 

Befristungsgründen 

• MitbesJmmung über personelle Maßnah-

men von wissenscha/lichen Beschä/igten 

und wissenscha/lichen Hilfskrä/en 

• Vergrößerung der JAV 

 

Dass bis zur Beschlussfassung 

über das Gesetz im Dezember 

2015 auch noch eine Verbes-

serung der Freistellungsstaffel 

in den Gesetzentwurf aufge-

nommen wurde, ist sicherlich 

auf die AkJvitäten der Perso-

nalvertretungen und der Ge-

werkscha/en zurückzuführen. 

Novellierung des Niedersächsischen Personalvertretungsgesetzes  

Wahlrecht für Gestellte 
Groß war das Entsetzen als im Vorfeld der letzten 

Personalratswahl festgestellt wurde, dass Be-

schä/igte der UMG, die an eine der Tochtergesell-

scha/en gestellt wurden, an der UMG kein Wahl-

recht für den Personalrat mehr haAen. 

Seit Sommer 2011 waren ca. 150 Beschä/igte an 

Tochtergesellscha/en gestellt. Zuständig für deren 

Belange ist sowohl der Betriebsrat als auch für ei-

nige Belange der Personalrat.  

Da das fehlende Wahlrecht für diese Beschä/igten 

vom Personalrat als „Lücke im Gesetz“ angesehen 

wurde, hat sich der Personalrat im Rahmen der 

Novellierung des NPersVG dafür stark gemacht, 

dass das Wahlrecht für Gestellte im NPersVG gere-

gelt wird und haAe dazu auch Formulierungsvor-

schläge eingebracht. 

Ergebnis posiJv: Bei der nächsten Wahl in diesem 

Jahr dürfen die Gestellten wieder wählen.  

Auch das Niedersächsische Hochschulgesetz 

(NHG) wurde im Jahr 2015 novelliert. Mit dem da-

zu im April vorgelegten Gesetzentwurf hat sich der 

Personalrat befasst, da Regelungen des NHG un-

miAelbare Auswirkungen auf den Betrieb haben 

können. Der Personalrat erarbeitete auch zu die-

sem Entwurf Vorschläge, die in Form einer Stel-

lungnahme an „die PoliJk“ herangetragen wur-

den, direkt oder über Gremien, denen wir angehö-

ren. U.a. ging es hier auch um die Anforderung, 

SJ/ungshochschulen ausreichend finanziell abzu-

sichern, um die Rechte der Beschä/igten bei wirt-

scha/lichen Notlagen zu sichern. Hierzu verfasste 

der Personalrat zusätzliche Schreiben direkt an 

den Ministerpräsidenten und die Landtagsabge-

ordneten der Region. 

Niedersächsisches Hochschulgesetz  

 

Quelle: berlin.de 
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Angesichts der in der UMG herrschenden Raum-

not ist es nicht verwunderlich, dass Räume, die 

nur zeitweilig genutzt werden, Begehrlichkeiten 

wecken. Zu diesen nur zeitweilig genutzten Räu-

men zählen auch die sogenannten Sozialräume. In 

diesen wird nicht...und soll auch gar nicht gearbei-

tet werden. Nur außerhalb der Pausenzeiten kön-

nen sie für Besprechungen, Schulungen etc. ge-

nutzt werden. Ansonsten dienen sie dazu, zwi-

schendurch einmal eine Pause zu machen, einen 

Kaffee zu trinken, ins Frühstücksbrot zu beißen, zu 

entspannen oder sich mit Kolleginnen und Kolle-

gen auszutauschen. 

Nun könnte man diese Pausen als solche für ver-

zichtbar hal-

ten, aber sie 

sind sinniger-

weise vom 

Gesetzgeber 

vorgeschrieben. Auch Pausenräume mag man für 

nicht wichJg genug halten, um teure Quadratme-

ter dafür zu opfern, aber auch sie sind gesetzlich 

vorgeschrieben. Sie gehören genauso zur Aus-

staAung von ArbeitsstäAen wie ausreichend Toi-

leAen und Umkleideräume. Und da der Gesetzge-

ber weiß, wie gern diese Räume dem Sparzwang 

geopfert werden, hat er den Interessenvertretun-

gen (Personal- und Betriebsräten) ein MitbesJm-

mungsrecht eingeräumt. 

Jetzt könnte man sagen: Finger weg von allen 

Pausenräumen! Da machen wir nicht mit!  

Ganz so einfach ist es aber auch nicht. Es gibt 

Mindestanforderungen, die erfüllt werden müs-

sen und die der Personalrat deshalb auch durch-

setzen kann. Er kann natürlich auch mehr fordern 

und die Dienststelle überzeugen, sofern das eini-

germaßen sinnvoll erscheint. Wie so o/ sind wir 

dabei aber auf die Rückmeldungen der Kollegin-

nen und Kollegen vor Ort angewiesen. Ob deren 

Belange berücksichJgt, Ausweichmöglichkeiten 

zur Verfügung gestellt und die gesetzlichen Stan-

dards eingehalten werden, muss genau geprü/ 

werden. Nur dann kann guten Gewissens eine 

Entscheidung – ob ZusJmmung oder Ablehnung – 

getroffen werden. Übrigens kann auch die Verklei-

nerung eines 

Sozialraums zu-

gunsten besse-

rer Bedingungen 

an den Arbeits-

plätzen im Interesse der Beschä/igten liegen … 

und um diese geht es doch in erster Linie. 

Der Personalrat muss also so rechtzeiJg und um-

fassend über eine geplante Maßnahme informiert 

werden, dass er auf deren Umsetzung noch Ein-

fluss nehmen und Änderungsvorschläge machen 

kann. Leider war das nicht immer der Fall. Wir ha-

ben trotzdem schweren Herzens 2015 mehreren 

Verkleinerungen und Umwidmungen zugesJmmt, 

nachdem genügend Ausweichmöglichkeiten dar-

gelegt und Forderungen des Personalrats und der 

Beschä/igten berücksichJgt wurden. 

Sozialräume … oder besser: Umwidmung, Verkleinerung, Abschaffung? 

„Neues“ aus den Tochtergesellscha5en 
Leider hat sich am Thema „Tochtergesellscha/en“ 

wenig geändert. Immer noch gilt das sogenannte 

„FluktuaJonsmodell“, d.h. Arbeitsplätze, die im 

HWD oder in der Wäscherei frei werden, werden 

in der Klinik-Service-GmbH (KSG) ersetzt. Dort 

werden die Beschä/igten, die bei uns meist so-

wieso nur in E2 oder E3 eingruppiert sind, noch 

geringer bezahlt.  

Das Nebeneinander von UMG- und GmbH-

Beschä/igten hat allerdings nicht nur Vorteile für 

den Arbeitgeber. So müssen z.B. Überstunden in 

der Wäscherei beim Betriebsrat der KSG und beim 

Personalrat beantragt werden, da in der Wäsche-

rei sowohl Beschä/igte der UMG als auch der KSG 

arbeiten. Dies macht wiederum eine enge AbsJm-

mung zwischen Personal- und Betriebsrat nöJg 

und teilweise doppelte bzw. parallele Verhandlun-

gen; all das kostet Zeit und Geld. Wir häAen da 

einen ganz großarJgen Vorschlag, solch unnütze 

Kosten und Aufwand zu vermeiden…  

Nach wie vor sJmmen sich die Betriebsräte der 

Gastronomie-GmbH, der KSG und der Personalrat 

ab, um nicht gegeneinander ausgespielt werden 

zu können und um möglichst gleiche PosiJonen 

zu den anstehenden MitbesJmmungsfragen zu 

entwickeln. 

Quelle: projekt-pausenraum.de 
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Umkleiden und Spinde 
Seit … vermutlich schon immer … ist der Mangel 

an Spinden ein großes Problem. Manche Be-

schä/igte – wie z.B. Auszubildende - müssen sich 

einen Spind teilen, andere haben zwar einen eige-

nen Spind, aber meilenweit weg vom Arbeitsplatz 

- was zu dem bekannten Ärger bzgl. Wegezeiten 

führt - und wiederum andere ha-

ben sogar überhaupt keinen Spind! 

Zusätzlich hat der allgemeine Platz-

mangel dazu geführt, dass Umklei-

den verkleinert, verlegt oder kom-

pleA umgewidmet wurden. Selten 

hat sich dadurch etwas für die Kol-

leginnen und Kollegen verbessert. 

Scheinbar war der Mangel an Spin-

den und Umkleiden ein allseits be-

kanntes aber eben als nicht so 

wichJg eingestu/es Problem bis … ja, bis Gesund-

heits- und Gewerbeaufsichtsamt interveniert ha-

ben.  

Aufgrund des nun deutlich gewordenen Hand-

lungsbedarfs wurde ein Projekt, das sogenannte 

Spindprojekt, ins Leben gerufen. Zunächst galt es, 

eine Bestandsaufnahme zu machen und - teils seit 

Jahren - verwaiste Spinde zu idenJfizieren. Hier 

war der PR gefordert. Wir haben darauf gedrun-

gen, dass hierzu ein rechtssicheres Verfahren 

etabliert wird, wer, wann und unter welchen Be-

dingungen Spinde kontrollieren darf. Bei den um-

fangreichen Überprüfungen im Beisein eines PR-

Mitgliedes wurden etliche nicht genutzte Spinde 

gefunden. Trotzdem gab (und gibt) es immer noch 

einen Fehlbestand. Dazu hat sicher auch die Aus-

weitung der Teilzeitarbeit beigetragen. 

Neue Herrenumkleide - Ebene 02 im ersten 
BeHenhaus 
Dringender Handlungsbedarf bestand bei den Um-

kleiden für die IntensivstaJonen im ersten BeAen-

haus. Auf der Ebene 02 wurde eine 

neue Männer-Umkleide eingerich-

tet; die Frauen wurden auf die vor-

handenen Umkleiden verteilt. Für 

die Kollegen nicht unbedingt eine 

Verbesserung, da dort keine 

Duschmöglichkeit besteht. Je nach 

Art der TäJgkeit muss eine solche 

aber nahe beim Arbeitsplatz vorge-

halten werden. 

 

Damenumkleide mit „dynamischer Spindnut-
zung“ - Ebene 2 im zweiten BeHenhaus 
Um mit der gleichen Anzahl an Spinden eine grö-

ßere Zahl von Beschä/igten zu „versorgen“, gibt 

es die Variante der nicht-personengebundenen 

Spinde. Um zu erproben, ob und wie dies in der 

UMG möglich ist, wird zurzeit ein Pilotprojekt in 

der Damenumkleide Ebene 2, BeAenhaus II durch-

geführt. (Wir berichteten im vorletzten PR-Info 

ausführlich darüber.) Der Personalrat begleitet 

dieses Pilotprojekt und braucht Rückmeldung der 

Nutzerinnen, um beurteilen zu können, ob dies zu 

einer Lösung des Spindproblems beitragen kann.  

Das Thema Spinde und Umkleiden wird uns jeden-

falls weiter beschä/igen.  

Das Fort- und Weiterbildungsprogramm sJeß im 

vergangenen Jahr wieder auf gute Resonanz. Ins-

gesamt wurden 275 Kurse durchgeführt. Angebo-

ten wurden mehr Kurse, ein DriAel der Kurse kam 

nicht zustande, meist wegen zu geringer Nachfra-

ge. 

Der Personalrat hat auch in das Fortbildungspro-

gramm 2016 erneut Themenvorschläge mit ein-

gebracht. Des Weiteren konnten wir etliche The-

menanregungen von Beschä/igten mit einfließen 

lassen. Wenn Sie also Ideen und Wünsche haben, 

lassen Sie es uns wissen. Sie selbst wissen am 

besten, welche Fortbildungen für Sie und Ihren 

Bereich interessant und lohnend sind.  

Übrigens ist auch die Teilnahme an Kursen der 

Universität möglich. Bei Interesse melden Sie sich 

biAe zunächst bei der UMG-Bildungsakademie. 

Häufig erreichen uns Meldungen, dass einem der 

Fortbildungswunsch vonseiten der Vorgesetzten 

verwehrt wird. Sollte dieser Fall bei Ihnen eintre-

ten, melden Sie sich biAe bei uns! Ablehnungen 

von Fortbildungen sind durch den Personalrat 

mitbesJmmungspflichJg. Wir können aber nur 

akJv werden, wenn wir durch Sie informiert wer-

den. Melden Sie sich biAe auch, wenn ein bean-

tragter Bildungsurlaub nicht gewährt wird. 

Fort- und Weiterbildung 

Foto: www.spektakel.de 
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Wie alle wissen, funkJoniert heutzutage eigent-

lich nichts mehr ohne Computer, genauer ohne 

So/wareprodukte, die das Leben – angeblich – 

leichter machen. Und das gilt natürlich auch - viel-

leicht sogar ganz besonders - für das Gesundheits-

wesen. Jedes Jahr kommen neue „Segnungen“ auf 

die Krankenhäuser zu, auch die UMG war 2015 

hier sehr akJv. Neben den neuen Versionen der 

SAP-Komponenten, des OP-DokumentaJons- und 

Planungssystems, von ixServ, des Laborsystems 

und, und, und… gab es auch einige ganz neue 

Tools, die – wie immer – den Arbeitsalltag erleich-

tern oder schlicht gesetzlichen Verpflichtungen 

nachkommen sollen. 

Ohne Frage sinnvoll im Interesse des Arbeits-

schutzes, aber eben auch zur Vermeidung von 

Ordnungsgeldern ist die NeuorganisaJon der Do-

kumentaJon von StrahlenexposiJonen mit Hilfe 

des Systems RadoClid. Ebenso sind die Erwartun-

gen an das neue IT-Service-Tool „Appsense En-

vironment Management“ groß, das den Anmel-

deprozess an der Windowsdomäne erheblich be-

schleunigen und insbesondere die Wiederherstel-

lung der individuellen Arbeitsumgebung bei ei-

nem Systemabsturz für den Helpdesk des IT-

Service erleichtern soll. Des Weiteren wird ein 

neues, mit den Beschä/igtenausweisen nutzbares 

Schließsystem in Räumen des G3-7 erprobt. Dar-

über hinaus wird die Einführung eines neuen Kar-

tenmanagementsystems vorbereitet, das die Nut-

zungsmöglichkeiten der Beschä/igtenausweise 

erweitern soll. Notwendig war auch die Einfüh-

rung des SAP-Produktes „Ambulant Care Manage-

ment“ (ACM) mit einer neuen Abrechnungsso/-

ware in der chirurgischen Notaufnahme.  

In all diese Projekte war und ist der Personalrat 

über Arbeitsgruppen, DemonstraJonstermine 

und zahllose AbsJmmungsgespräche eingebun-

den worden, die die personellen Ressourcen des 

Personalratsbüros zum Teil sehr zeiJntensiv bean-

sprucht haben. Aber nur so können die Mitbe-

sJmmungsrechte im Interesse der Kolleginnen 

und Kollegen wahrgenommen werden, wobei hier 

selbstverständlich immer das Ziel im Vordergrund 

steht, Nachteile für die Beschä/igten abzuwen-

den, d.h. darauf zu achten, dass der Datenschutz 

der Kolleginnen und Kollegen gewahrt bleibt und 

dass insbesondere solche Systeme nicht für eine 

Leistungskontrolle missbraucht werden. Außer-

dem achtet der Personalrat darauf, zusätzliche 

Belastungen zu minimieren. Letzteres kann und 

wird nicht immer gelingen, aber ohne dieses En-

gagement gelingt es nie. 

Neue So5ware braucht das Haus! 

Seit Anfang 2013 wird die Einführung alternieren-

der Telearbeit in einem ausgewählten Bereich, 

dem Zentralen Schreibbüro, im Rahmen eines Pi-

lotprojektes erprobt, begleitet durch eine Projekt-

gruppe unter Mitwirkung des 

Personalrats. Über dieses Pi-

lotprojekt und über die dort 

gemachten überaus posiJven 

Erfahrungen haben wir Sie in 

unseren PR-Infos auf dem Lau-

fenden gehalten und anläss-

lich unserer letzten Personal-

versammlung informiert.  

Nachdem der Vorstand be-

schlossen haAe, den Weg für Telearbeit zukün/ig 

auch für andere Bereiche zu öffnen, hat eine Ar-

beitsgruppe unter Beteiligung des Personalrats 

geprü/, ob, für welche Bereiche und unter wel-

chen Bedingungen dies möglich ist. 

Geplant ist nun eine Ausweitung des Pilotprojek-

tes auf drei weitere Bereiche, nämlich den ärztli-

chen Dienst, den wissenscha/licher Dienst und 

die Verwaltung. Jeweils sechs 

interessierten Beschä/igten 

aus diesen Bereichen soll die 

Möglichkeit eröffnet werden, 

im Rahmen des Pilotprojektes 

auch andere Formen der 

(flexiblen) Telearbeit zu erpro-

ben. Flexible Telearbeit er-

möglicht ein stunden -oder 

tageweises Arbeiten von zu 

Hause. Natürlich wird es auch für diese Testphase 

Regelungen in einer Dienstvereinbarung geben 

und der Personalrat wird das Projekt Telearbeit an 

der UMG auch weiterhin begleiten. 

Erweiterung Telearbeit 

Quelle: www.hm.edu 



21 

Ein ZutriAsicherungssystem reglemenJert den Zu-

triA zu Bereichen für besJmmte Beschä/igten-

gruppen. Die So/ware überwacht dies und ver-

weigert den NichtberechJgten den ZutriA.  

Die Nutzung des Systems ist in einer Dienstverein-

barung geregelt, die derzeit überarbeitet wird. 

Wesentliches Element dieser Vereinbarung ist, 

dass durch technische Systeme (ob Kamera, ZutriA 

oder andere) keine Verhaltenskontrollen der Be-

schä/igten erfolgen, auch wenn dies technisch 

möglich wäre. Solche Systeme dürfen nur zu dem 

Zweck genutzt werden, zu dem sie betrieben wer-

den, und die Persönlichkeitsrechte der Beschä/ig-

ten müssen gewahrt werden. Die EDV darf nicht 

genutzt werden, um festzustellen, wer möglicher-

weise während der Arbeitszeit wie o/ seinen Ar-

beitsbereich verlässt. 

Nur in ganz wenigen, sehr eingeschränkten und 

stark reglemenJerten Ausnahmefällen dürfen Da-

ten aus dem System außerhalb der Zweckgebun-

denheit ausgelesen werden. Dies ist immer nur 

unter Beteiligung des Personalrats zulässig.  

Im vergangenen Jahr wurden gehäu/ Anfragen zur 

Auswertung von Daten aus dem ZutriAsicherungs-

system gestellt: Begründung waren in der Regel 

Diebstähle. Jede dieser Anfragen wurde gründlich 

geprü/ und nur in den wenigsten Fällen kam es 

tatsächlich zum Auslesen von Daten. Trotzdem 

sind solche Anfragen recht zeiJntensiv und gehö-

ren zur täglichen Arbeit des Personalrates, genau 

wie Fragen zur Einhaltung der Dienstvereinbarung. 
 

ZutriHsicherung 

Quelle: im-baden-wuerttemberg.de 

Da die Lagerkapazitäten im Zentralarchiv begrenzt 

sind, läu/ zurzeit das Projekt zur Digitalisierung 

von PaJentenakten. Noch ist nicht – wie in ande-

ren Kliniken - an eine kompleAe elektronische Pa-

Jentenaktenführung gedacht, sondern bisher er-

folgt lediglich eine Digitalisierung der Akte nach 

Beendigung der Behandlung. Das Einscannen der 

Papierakten erfolgt durch einen externen Dienst-

leister. 

Nach einer intensiven Vorbereitungsphase - be-

gleitet durch eine Projektgruppe unter Einbezie-

hung des Personalrates - startete das Projekt zum 

Jahresbeginn 2015 zunächst als Pilot in den Klini-

ken Urologie, Dermatologie, Allgemeinchirurgie 

und Psychiatrie. Unter konJnuierlicher EvaluaJon 

und Anpassung der Prozesse folgten sukzessive 

weitere Kliniken. Die Umstellung soll im Laufe des 

Jahres 2016 abgeschlossen werden. 

Im Lenkungsausschuss, dem auch der Personalrat 

angehört, wird fast monatlich über den Fortlauf 

des Projektes berichtet, und es werden Entschei-

dungen über den weiteren Projektverlauf ge-

troffen. Der Personalrat begleitet dieses Projekt, 

das Auswirkungen auf die ArbeitsorganisaJon an 

den Leitstellen und Ebenenbüros, in Polikliniken 

und auf StaJonen hat.  

Etliche Berufsgruppen sind betroffen.  

Im Zusammenhang mit diesem Projekt wird insbe-

sondere der Datenschutzaspekt durchleuchtet 

werden müssen. Der Zugriff auf die elektronische 

Akte ist in der Regel einfacher als der auf die Pa-

pierakte, die derzeit im Archiv gelagert wird. Un-

befugter Zugriff auf PaJentendaten, z.B. auch auf 

PaJentendaten von Mitarbeiterinnen und Mitar-

beitern ist kein Kavaliersdelikt. 

 
Pilotprojekt für neues  

ZutriHssicherungssystem  
Seit mehr als 15 Jahren wird in der UMG aus-

schließlich das ZutriAssicherungssystem SIPORT 

genutzt. Wurden anfangs nur wenige ausgewählte 

Bereiche entsprechend gesichert, gehört dies 

miAlerweile zum Standard. 

Im Zuge diverser Neubau-Planungen wird über-

legt, zukün/ig ggf. ein anderes System einzuset-

zen. Aus diesem Grund sollen in Räumen des Ge-

schä/sbereichs IT im Jahr 2016 zwei neue ZutriAs-

sicherungssysteme erprobt werden. Das Pilotpro-

jekt wird von einer Projektgruppe unter Einbezie-

hung des Personalrates begleitet werden. 

 

Digitalisierung Pa�entenakten 
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Gleichstellungsplan 

Im Niedersächsischen Hochschulgesetz ist ein 

Gleichstellungsau/rag für die Universitäten for-

muliert: 

„Die Hochschulen fördern bei der Wahrnehmung 

ihrer Aufgaben die tatsächliche Durchsetzung der 

Chancengleichheit von Frauen und Männern und 

wirken auf die BeseiJgung bestehender Nachteile 

hin (Gleichstellungsau/rag; § 3 Abs. 3 Satz 1 NHG). 

Zurzeit wird gerade der Gleichstellungsplan für die 

UMG durch die Gleichstellungsbeau/ragte er-

stellt. Dabei wird sie durch Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter der Verwaltung, der Personalentwick-

lung, der Personalabteilung und des Personalrats 

unterstützt.  

In etlichen Arbeitsgruppensitzungen und Gesprä-

chen beteiligten sich PR-Vertreterinnen am Zu-

sammentragen und Bewerten von Daten und Fak-

ten, um so auch den „PR-Blick“ einfließen zu las-

sen. Zu den Aufgaben des Personalrats gehört es, 

sich um GleichberechJgung von Frauen und Män-

nern im Betrieb zu kümmern, und Gleichstellungs-

pläne unterliegen der MitbesJmmung. 

Die zusammengetragenen Fakten zeigen auf, wo 

die UMG in punkto Gleichstellung täJg werden 

muss. Dass noch viel zu tun ist, ist schon auf den 

ersten Blick zu erkennen. Die Arbeit an der UMG 

leisten hauptsächlich Frauen, nämlich zu über 

70%. In FührungsposiJonen sind Frauen aber 

deutlich unterrepräsenJert. Zur Veränderung die-

ses Zustands entwickelt und benennt der Gleich-

stellungsplan auf Basis des ausgewerteten Zahlen- 

und Datenmaterials Ziele und Maßnahmen zur 

Erreichung der Gleichstellung der Geschlechter.  

An der Erreichung der dort gesetzten Ziele werden 

die Bemühungen um eine Gleichstellung an der 

UMG gemessen werden – auch vom Personalrat.  

Ein kleines Beispiel: 

Urlaubspläne sind dem Personalrat zur MitbesJm-

mung vorzulegen. Bis zum 05.01.2016 sind 143 

Urlaubspläne bei uns eingegangen, die alle über-

prü/ wurden. Wir achten darauf, dass wenigstens 

ein Urlaubsblock von zwölf Werktagen am Stück 

eingeplant ist, da ein Block 

von mindestens zwei Wo-

chen am Stück durch den 

Gesetzgeber vorgeschrie-

ben ist. Diese Mindest-

grenze ist übrigens keine 

Höchstgrenze! Außerdem 

schauen wir z.B. wieviel 

Urlaub überhaupt verplant 

ist. 

Wenn ein Urlaubsplan auffällig war, z.B. weil es 

keinen Zwei-Wochen-Block gab, haben wir die Be-

schä/igten angerufen oder waren vor Ort; das al-

lein waren ca. 60 Telefonate. 

 

Aber auch ohne Anlass haben wir in sehr vielen 

Fällen direkt in den Teams nachgefragt, ob die Pla-

nung für sie sJmmig und in Ordnung ist.  

 

In diesem Jahr gab es bereits im Vorfeld zur Ur-

laubsplanung etliche An-

fragen, die reichten von: 

„Wieviel Urlaub muss ich 

verplanen?“ über: 

„Welche Kriterien müssen 

bei der Urlaubsplanung 

berücksichJgt werden?“ 

bis hin zu: „Sind Urlaubs-

sperren rechtens?“ 

 
Ein mitbes�mmter Urlaubsplan ist verbindlich 
und Urlaubstage sind noch stärker geschützt als 

freie Tage. Ein genehmigter Urlaub kann in der 
Regel nicht zurückgenommen werden.  

Quelle: morgenpost.de 

Urlaubspläne 
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In der Vergangenheit gab das Niedersächsische 

Hochschulgesetz (NHG) eine Struktur vor, in der 

jeweils mehrere vorklinische bzw. klinische Abtei-

lungen zu sogenannten Zentren, z.B. das Zentrum 

Innere Medizin, zusammengefasst waren. Die zu-

gewiesenen Aufgaben verschoben sich im Laufe 

der Zeit zunehmend in die Zuständigkeit der Abtei-

lungen, die miAlerweile in Kliniken und InsJtute 

umbenannt wurden. Da nur noch wenige Aufga-

ben in den ursprünglich übergeordneten Zentren 

verblieben und das NHG die Zentrumsstruktur 

nicht mehr zwingend vorsieht, wurde diese bereits 

vor vielen Jahren in der UMG diskuJert. Wie viele 

Zentren sollte die UMG haben? Nach welchen Kri-

terien werden Zentren gebildet? Was sollen ihre 

Aufgaben sein?   

Inzwischen sind parallel zur „Zentrumsstruktur 

nach NHG“ ganz andere „Zentren“ wie z.B. das 

Brust- oder das Herzzentrum entstanden. 

Im vergangenen Jahr wurde die Frage nach einer 

zukün/igen Zentrumsstruktur wieder aufgegriffen 

und in einer Arbeitsgruppe, in die der Personalrat 

eingebunden war, sowie den Hochschulgremien 

(Fakultätsrat, Klinikkonferenz) intensiv diskuJert. 

MiAlerweile wurden Fakten geschaffen: Die alten 

„Zentren nach NHG“ sind abgeschaZ. Neue Zen-

tren verschiedener Art können nach in Rahmen-

richtlinien niedergelegten Kriterien gebildet wer-

den, bzw. exisJeren z.T. bereits. Für die „neuen 

Zentren“ wurden von der AG neben den Rahmen-

richtlinien und einer neuen ZentrumssystemaJk 

auch Musterordnungen erarbeitet. Es wird sich 

zeigen, wie das in der Praxis funkJoniert. Eine Eva-

luaJon nach einem Jahr ist geplant. 

Leider wurde mit der Abschaffung der „Zentren 

nach NHG“ auch die dort festgeschriebene Beteili-

gung der Gruppen abgeschaZ, die gewährleistete, 

dass neben den Professor/innen auch die wissen-

scha/lichen Mitarbeiter/innen sowie die Mitarbei-

ter/innen im technischen und Verwaltungsdienst 

(MTV-Gruppe) in den Zentrumsvorständen vertre-

ten waren. Wie zukün/ig die Teilhabe von Be-

schä/igten aller Gruppen realisiert werden kann, 

ist noch nicht geregelt – ein wesentlicher KriJk-

punkt des Personalrates. 

 

Quelle: duden.de 

Zentrumsstruktur 

Parken 

Das Thema Parken ist für alle Beteiligten ein äu-

ßerst nervenstrapazierendes Thema, sodass den 

Personalrat viele Beschwerden über den Park-

platzmangel erreichen. Selbstverständlich setzen 

wir uns für eine Entschärfung 

des Problems im Rahmen unse-

rer Möglichkeiten ein, z.B. in 

der Arbeitsgemeinscha/ Park-

raumbewirtscha/ung, die pari-

täJsch besetzt ist. Doch kann 

der Personalrat leider keine 

Parkplätze herbeizaubern, 

ebenso wenig wie zusätzliche, 

überdachte und diebstahlsiche-

re Fahrradabstellplätze. Für In-

vesJJonen in Fahrradstellplät-

ze ist allerdings ein Budget von 

100.000 Euro bereitgestellt und die erste Bestel-

lung für neue Fahrradständer ist miAlerweile er-

folgt. Allein die Ausführung lässt auf sich warten. 

Das Projekt „SIPP“ = Smartes Intermodales Pendel 

Portal, das im Rahmen der Zukun/swerkstaA der 

Stadt GöFngen entstanden ist, hat der Personal-

rat gern begleitet. Sicher sind Ihnen die Plakate 

„umgfahrmit.de“ aufgefal-

len, hier können Sie 

Mi�ahrgelegenheiten an-

bieten und suchen. 

 

Wie sich der Weg zur Arbeit 

gestaltet, kann durchaus 

Auswirkungen auf die Ar-

beit selbst und auf die Ge-

sundheit der Beschä/igten 

haben, denn es ist ein Un-

terschied ob der Weg zur 

Arbeit als Stressor erlebt 

wird oder als posiJv akJvierende Vorbereitung auf 

die Arbeit.  

Quelle: duden.de 
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Man erinnert sich vielleicht noch, mit welch hekJ-

scher AkJvität in den letzten Tagen des Jahres 

2014 noch ganz schnell MitbesJmmungsfragen 

zur Einführung eines neuen So/waresystems, 

dem sogenannten „IdenJty Management Sys-

tem“ (IDM), geklärt werden sollten, das eine gro-

ße Vereinfachung bei der Verwaltung von Zugän-

gen zu den Rechnersystemen von Universität, 

UMG und GWDG verspricht. So können berufs-

gruppenspezifisch Anwendungsprogramme zur 

Verfügung gestellt werden, die über eine einzige 

Nutzerkennung und ein einziges Passwort zugäng-

lich sind. So – sehr vereinfacht – die Theorie. 

2008 begonnen und zunächst auch ganz erfolg-

reich in der Versorgung von Studierenden mit 

rechnergestützter Dienstleistung eingeführt, stell-

te sich die Übertragung auf die Beschä/igten 

doch als ein sehr dickes BreA heraus. Gleichwohl 

sollte es Anfang 2015 endlich so weit sein.  

Ein gemeinsamer Dienstvereinbarungs-Entwurf 

der Personalräte von Uni und UMG wurde erar-

beitet. Doch nach Abgabe dieses Entwurfs kam 

die Rechtsabteilung der Universität nach über ein-

jähriger Prüfung zu dem Ergebnis, dass doch bes-

ser getrennte Dienstvereinbarungen für Uni und 

UMG abgeschlossen werden sollten. Um den ge-

planten Start des „IDM“ im Januar 2015 nicht zu 

gefährden, wurde kurzerhand eine sogenannte 

Regelungsabrede vereinbart, die der DV wesens-

gleich, aber mit einem „Verfallsdatum“ versehen 

ist. Und so wurde der Betrieb des Systems bis zum 

30.09.2015 befristet, wenn nicht bis dahin eine 

normale DV abgeschlossen wäre.  

Das IDM wurde dann auch im März 2015 gestartet 

– und wegen unerwarteter Probleme nach weni-

gen Tagen wieder abgeschaltet. Seitdem ruht der 

See und die Regelungsabrede musste miAlerweile 

bereits um ein halbes Jahr verlängert werden. 

Schaun mer mal, ob „IDM“ im ersten Quartal 

2016 doch noch produkJv wird – und dann bis 

zum 31.03.2016 auch noch die Dienstvereinba-

rung unterschri/sreif wird…  

Iden�ty Management System – a Never Ending Story?  

Um unsere Öffentlichkeitsarbeit kümmert sich in 

erster Linie der aus vier Mitgliedern bestehende 

Öffentlichkeitsausschuss. Dieser tagt wöchentlich 

und befasst  sich mit der Darstellung aktueller 

Probleme und Projekte im Haus, welche für die 

Beschä/igten durch den Personalrat begleitet wer-

den.  

Um die brennendsten Geschehnisse und InformaJ-

onen in die Betriebsöffentlichkeit zu tragen, er-

stellt der Öffentlichkeitsausschuss in ein- bis zwei-

monaJgen Abständen das Infohe/ „Der Personal-

rat informiert“. Alle ArJkel werden vor der Ver-

öffentlichung in einer der wöchentlichen Sitzungen 

mit allen Mitgliedern des Personalrats diskuJert 

und -ggf. mit Änderungen - beschlossen.  
(Fortsetzung auf Seite 25) 

Öffentlichkeitsarbeit des PR 
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Das Layout liegt dann wiederum in der Hand des 

Öffentlichkeitsausschusses. Das sogenannte „PR-

Info“ erscheint in einer Auflage von 1200-1400 

Exemplaren und wird von den Personalratsmitglie-

dern im Haus verteilt.  

Darüber hinaus ist es auch „online“ zu haben. Di-

rekt per Schnellzugriff auf der UMG-Intranet-

Startseite im Block „InformaJonen“ oder auf unse-

rer Intranetseite. 

Auch bei den Einführungsveranstaltungen für 

neue Mitarbeiter zeigen wir Präsenz, informieren 

kurz über den Personalrat und händigen den neu-

en Kolleginnen und Kollegen einen PR-Flyer aus, 

damit sie wissen, an wen sie sich wenden können, 

falls es mal nöJg sein sollte … 

Ebenso begrüßen wir die neuen Auszubildenden 

und geben insbesondere in der Krankenpflege-, 

OTA- und Hebammenschule auch eine Infounter-

richtsstunde. Auf den Jubiläumsveranstaltungen 

für langjährige Mitarbeiter, die vor Jahren auf Ini-

JaJve des Personalrats ins Leben gerufen wurden, 

sprechen wir ebenfalls ein Grußwort. 

Die wichJgste Veranstaltung des Jahres ist die Per-

sonalversammlung.  

 

Hier legen wir Re-

chenscha/ über die 

zurückliegende Zeit 

ab und können die 

aktuellen Gescheh-

nisse und Dinge, die 

den Kolleginnen und 

Kollegen unter den 

Nägeln brennen, im 

direkten Dialog er-

örtern. Zu jeder Per-

sonalversammlung 

wird ein TäJgkeits-

bericht vorgelegt, in dem über die zurückliegende 

Arbeit des Personalrates nachgelesen werden 

kann. Die Erstellung dieses Berichtes liegt eben-

falls hauptsächlich in den Händen des Öffentlich-

keitsausschusses. 
 

 

 

Nr. 27 Juni 2015 Tarifabschluss 2015, Personalversammlung 2015, 
Pendlerpauschlage trotz Fahrgemeinscha/?,  
SIPP (Pendlerportal), Mit dem Rad zur Arbeit,  
Was ist eigentlich eine Dienstvereinbarung?,  
Alles Gute Frau Brückner  

Nr. 28 Juli/August 2015 162.00 fehlen - bundesweiter AkJonstag, MuAerschutz,  
Pflegezeitgesetz,  
Überlast- und Gefährdungsmeldungen - eine gesetzliche Ver-
pflichtung,  
Susanne MacLarbie - 
die neue Vertrauensfrau der schwerbehinderten Menschen  
 

Nr. 29 September/

Oktober 2015 

Pilotprojekt „Dynamische Spindnutzung“, 
Ilona Carl - Betriebliche SuchtprävenJon und Suchtberatung,  
Urlaub und Urlaubsplanung, Verabschiedungen der Azubis,  
Ehemaligen Veranstaltung, Entgelterhöhung für Hiwis  

Nr. 30 Dezember 2015 Weihnachtsgrüße, Dienstvereinbarung Arbeitszeit,  
“Super-Spätdienst“ im Steri ab 2016,  
Dr. Thomas Langbein - Der neue Datenschutzbeau/ragte der 
UMG, News 

Themen der PR Infos ab März 2015  
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Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) 

Seit 2013 wird in der UMG ein Betriebliches Ge-

sundheitsmanagement etabliert. 

Über gesundheitsfördernde Kurse und Maßnah-

men sowie die verschiedenen „Bausteine“ des 

BGM haben wir mehrfach berichtet. 

Um BGM als QuerschniAsaufgabe in alle Entschei-

dungen und Prozesse einzubeziehen und bei allen 

operaJven Entscheidungen auch zu bedenken, 

wie die Belegscha/ mit den getroffenen Entschei-

dungen gesund bleiben kann, sind Schulungen der 

Führungskrä/e erforderlich. Diese legen die Basis 

dafür, die Sensibilität für dieses Thema zu erhö-

hen und dazu beizutragen, dass BGM Bestandteil 

der Unternehmenskultur wird. Dies war ein 

Schwerpunkt im Jahr 2015, der enorm wichJg ist, 

auch wenn er von den Beschä/igten – noch - 

nicht unmiAelbar wahrgenommen wird.  

Workshops und Schulungen für Führungskrä/e 

wurden mit insgesamt über 150 Teilnehmern 

durchgeführt.  

Der Personalrat begleitet das BGM durch Mitar-

beit im Arbeitskreis BGM, in dem Maßnahmen 

und AkJvitäten entwickelt werden, sowie im Len-

kungsausschuss, in dem Entscheidungen getroffen 

werden. 

BGM „beginnt im Kopf“, aber BGM erfordert auch 

Ressourcen und kostet Geld. Dies ist allemal gut 

angelegt, wenn dadurch die Gesundheit und Ge-

sunderhaltung der Beschä/igten verbessert wird. 

Dies immer wieder deutlich zu machen und auf 

Maßnahmen für die Beschä/igten hinzuwirken – 

hier sieht der PR seine Aufgabe im BGM. 

Die Zusammenarbeit zwischen rauchenden und 

nichtrauchenden Menschen ist spannend und 

manchmal führt sie auch zu Spannungen.  

Seit Jahren gibt es eine AG Nichtraucherschutz, in 

welcher  auch der Personalrat vertreten ist.  

In dieser AG wird das „Tagesgeschä/“ bearbeitet, 

z.B. wo hat es Beschwerden über RauchbeläsJ-

gungen gegeben, wo fehlen noch Hinweisschilder 

auf das Rauchverbot, aber auch wo sollten neue 

Raucherbereiche geschaffen werden.  

O/ finden sich gute Lösungen, so wurde die 

„Raucherterrasse Nord“ (UBFT Ebene 0) erhalten 

und seit der Verkleinerung gab es bisher keine 

weiteren Beschwerden wegen RauchbeläsJgung 

im Innenbereich. 

Auch der Weltnichtrauchertag am 27.05.2015 

wurde von der AG vorbereitet und haAe eine gute 

Resonanz. 

Ein großes Problem stellen die achtlos weggewor-

fenen Kippen dar, die Reinigung und Entsorgung 

ist sehr teuer und außerdem wird die Brandgefahr 

unterschätzt, die insbesondere von Kippen aus-

geht, die von den Balkonen geworfen werden. 

2015 gab es die „AkJon Rauchfrei“. Ein Mitarbei-

ter sollte die Personen (Beschä/igte, Besucher 

und PaJenten), die außerhalb der Raucherberei-

che rauchten, ansprechen und sie auffordern, die 

Raucherbereiche aufzusuchen. Diese AkJon ver-

lief sehr erfolgreich, die ganz überwälJgende 

Mehrheit der Angesprochenen verhielt sich aus-

gesprochen kooperaJv. Lediglich eine sehr kleine 

Anzahl von Personen reagierte aggressiv, von die-

sen einige allerdings wiederholt und he/ig. 

Insgesamt hat der Nichtraucherschutz in den letz-

ten Jahren enorme FortschriAe gemacht, was un-

ter anderem der Arbeit dieser AG zu verdanken 

ist. Was in der AG mitunter kontrovers diskuJert 

wird, sind die notwendigen Raucherbereiche in 

akzeptabler Nähe zum Arbeitsplatz. Noch hat sich 

nicht überall die Einsicht durchgesetzt, dass dies 

keineswegs ein „Komfort“ für Raucherinnen und 

Raucher ist, sondern eine zwingende Notwendig-

keit und unabdingbare Voraussetzung, damit der 

Nichtraucherschutz funkJoniert.  

Nichtraucherschutz 
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Mitglieder des PRs in Ausschüssen, Projekten Arbeitsgruppen mit 
der Dienststelle; Stand: Januar 2016 

Klinikkonferenz 
 
E. Bach-Reinert 
Stellvertr.: Dr. T. Langbein, H.-M. Gurland 

S�5ungsrat/S�5ungsausschuss 
 
E. Bach-Reinert 

Lenkungsausschuss Betriebliches Gesundheitsmanage-
ment (BGM) 
E. Bach-Reinert, D. Hunt, E. Westphal 

Arbeitskreis BGM 
D. Hunt, E. Westphal 

Arbeitskreis BEM 
E. Westphal 
E. Bach-Reinert 

Arbeitsschutzausschuss (ASA) 
O. Uhde, Chr. Schulz, 
Stellvertr. P. Ahlbrecht, P. Demir, S. K. Homburg 

Lenkungsausschuss Neubau Krankenhaus  
E. Bach-Reinert  

Projektgruppe Koordinierung Pflegegebäude (KoPF) 
O. Uhde  
Stellvertr. M. Lumme, M. Küchler  

Lenkungsausschuss Digitalisierung Pa�entenakten  
 
E. Bach-Reinert 

Parkraum-Ausschuss 
C. Schulz, M. Küchler 
Stellvertr.: O. Uhde, H. Meyer 

Wohnungsausschuss 
C. Schulz, H. Meyer 
Stellvertr.: S. K. Homburg, P. Demir 

Kita-Ausschuss 
M. Küchler, C. Selk 
Stellvertr.: D. Hunt, P. Demir 

Projektkernteam Spindmanagement 
O. Uhde 
Stellvertr.: C. Schulz  

Projektgruppe Einbindung ehemaliger Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter 
 
D. Hunt, P. Demir 

Arbeitsgruppe Nichtraucherschutz 
 
H.-M. Gurland 
Stellvertr.: C. Schulz 

Projektgruppe Telearbeit 
 
C. Schulz 
Stellvertr.: M. Küchler 

Bewertungskommission Betriebliches Vorschlagswesen 
 
Dr. T. Langbein,  
Stellvertr.: Marco Lumme 

Neuausrichtung Zentrumsstrukturen  
E. Bach-Reinert 
H.-M. Gurland  

AG Mitarbeiteressen  
 
D. Hunt, H. Meyer 
Stellvert.: E. Westphal, C. Schulz, P. Demir, D. Lange 

Klinische Strukturkommission 
 
E. Bach-Reinert 

Steuerungsgruppe Arbeitszeit Ärzte 
H.-M. Gurland 
Stellvertr.: D. Hunt, Dr. T. Langbein 

Arbeitsgruppe Vereinbarkeit von Familie und Beruf für 
Ärz�nnen und Ärzte 
C. Schulz  
Stellvertr.: M. Küchler  

Übertragung von Unternehmerpflichten im Arbeitsschutz 
 
E. Bach-Reinert, O. Uhde 

Kernteam Personalentwicklungsgespräch mit Zielverein-
barung 
H.-M. Gurland, 
Stellvertr.: D. Hunt 

AG Rahmen-DV Arbeitszeit 
 
E. Bach-Reinert, H.-M. Gurland, D. Hunt    

 

Herausgeber: Personalrat der Universitätsmedizin der Georg-August-Universität Göttingen. 

Tel: 0551 / 39-6747, Fax.: 0551 / 39-12620, E-Mail: personalrat@med.uni-goettingen.de 
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PR-interne Ausschüsse, AG`s, Projektgruppen; Stand: Januar 2016 

Personalia-Ausschuss 

 

E. Westphal, P. Demir, O. Uhde, B. Hennig,  
A. Meurer, P. Ahlbrecht, M. Lumme,  
Susanne MacLarbie (SBV) 

Arbeitssicherheitsausschuss ASIA 
 

E. Westphal, O. Uhde, P. Ahlbrecht, C. Schulz,  
S. K. Homburg, M. Schulz, P. Demir 

Ausschuss Arbeitszeit 
 

H.-M. Gurland, C. Schulz, D. Hunt, H. Meyer,  
J. Engelmayer, G. Zander, Dr. T. Langbein, J.Eichkorn 

Ausschuss Öffentlichkeitsarbeit 
 

H.-M. Gurland, Dr. T. Langbein, J. Eichkorn,  
E. Bach-Reinert 

Arbeitsgruppe „Novellierung des NPersVG“ 

 

E. Bach-Reinert, D. Hunt, H.-M. Gurland,  
Dr. T. Langbein 

AG „Auswertung Arbeitnehmerüberlassung“ 
 

S. K. Homburg, H.-M. Gurland, M. Lumme, O. Uhde, 

J.Eichkorn 

Arbeitsgruppe „Interner VermiHlungsmarkt“ 
 
E. Westphal, D. Hunt, H. Meyer, O. Uhde,  
Dr. T. Langbein 

AG Überarbeitung der Rahmen-DV EDV 
 
E. Westphal, E. Bach-Reinert, Julia Eichkorn, David 

Hunt, Holger Herrmann 

AG Zugriffsprotokollierung sensibler Pa�entenda-
ten  
 
E. Bach-Reinert, C. Schulz, Dr. T. Langbein, D. Hunt  

Arbeitsgruppe Personalvertretungen der S�5ungs-
hochschule beim Hauptpersonalrat 
 
D. Hunt, Stellvertr.: E. Bach-Reinert 

Der Personalrat im Dezember 2015 


